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1 Geltungsbereich 

1.1 Für alle zwischen den Unternehmen der Arvato 
Systems Gruppe ("Auftraggeber") und dem Auftragnehmer 
geschlossenen Verträge über den „Kauf von beweglichen 
Gütern und Waren“.  

1.2 Entgegenstehende oder vom Verwender dieser Be-
dingungen abweichende Bedingungen des Auftragnehmers 
werden ausdrücklich nicht anerkannt. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Auftragnehmers werden selbst 
dann nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber ihnen 
nicht ausdrücklich widerspricht. 

1.3 Diese AEB gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne des § 14 Abs. 1 BGB; sie werden auch für alle zu-
künftigen Verträge mit dem Auftragnehmer vereinbart. 

1.4 Einbeziehungen der Geschäftsbedingungen des 
Auftragnehmers oder Dritter durch schlüssiges Handeln 
sind ausgeschlossen. Insbesondere werden durch die An-
nahme von Lieferungen oder Leistungen sowie durch Zah-
lung des Auftraggebers die Geschäftsbedingungen des Auf-
tragnehmers nicht Gegenstand dieser Vereinbarung. 

2 Gegenstand der Leistung 

Gegenstand dieses Vertrages ist der Kauf von beweglichen 
Gütern und Waren inklusive der dazugehörigen Materialen, 
insbesondere der Dokumentationen (Benutzerhandbücher 
etc.), sowie die Erbringung von sonstigen mit dem Kauf in 
Zusammenhang stehenden Leistungen durch den Auftrag-
nehmer gemäß der Beauftragung. Die bestimmungsge-
mäße Verwendung der beweglichen Güter und Waren 
ergibt sich aus der Funktions- sowie der Produktbeschrei-
bung. 

3 Grundsätze der Leistungserbringung 

3.1 Der Auftragnehmer erbringt die vertraglich geschul-
deten Leistungen nach dem bei Vertragsschluss aktuellen 
Stand der Technik und durch Personal, das für die Erbrin-
gung der vereinbarten Leistungen qualifiziert ist. 

3.2 Ansprechpartner der Vertragsparteien sind aus-
schließlich die im Vertrag benannten verantwortlichen An-
sprechpartner. Der Auftraggeber ist überdies dazu berech-
tigt, Erklärungen in Bezug auf die vom Auftragnehmer zu 
erbringenden Leistungen neben dem von diesem benann-
ten verantwortlichen Ansprechpartner auch gegenüber des-
sen Vertretung wirksam abzugeben. 

3.3 Der Auftraggeber kann den Austausch einer vom 
Auftragnehmer zur Vertragserfüllung eingesetzten Person 
verlangen, wenn diese gegen vertragliche Pflichten versto-
ßen hat oder nicht die notwendige Fachkunde besitzt. Die 
durch den Austausch entstehenden Kosten hat der Auftrag-
nehmer zu tragen. 

3.4 Die Einschaltung Dritter als Subunternehmer des 
Auftragnehmers bedarf der vorherigen Zustimmung des 
Auftraggebers per Textform. 

3.5 Alle vom Auftraggeber genannten Termine sind 
stets verbindlich. 

4 Auftragserteilung 

4.1 Maßgeblich für die Leistungserbringung ist aus-
schließlich der Inhalt des Auftrags. Mündliche Nebenabre-
den sind nicht getroffen und werden erst durch die Bestäti-
gung des Auftraggebers wirksam. 

4.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Bestellung 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen anzunehmen. Die Frist 

beginnt mit Zugang der per Textform gezeichneten Bestel-
lung. Eine nach dem Ablauf der Frist erklärte Annahme gilt 
als neues Angebot. Dieses kann nur dann Rechtswirksam-
keit entfalten, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von 14 
Tagen widerspricht. 

4.3 Kostenvoranschläge, die Ausarbeitung von Ange-
boten, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projek-
tierungsunterlagen, Plänen, Zeichnungen und Modellen 
oder sonstige, damit im Zusammenhang stehende Ausar-
beitungen oder ähnliches sind nur aufgrund gesonderter 
Vereinbarung kostenpflichtig. 

5 Lieferung 

5.1 Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber die im 
Auftrag bezeichneten beweglichen Güter oder Waren nebst 
zugehörigen Dokumentationen. Weiterhin räumt der Auf-
tragnehmer dem Auftraggeber hieran sämtliche für den Ver-
tragszweck erforderlichen Nutzungsrechte ein. 

5.2 Die beweglichen Güter oder Waren sind kostenfrei 
(einschließlich Fracht und Zoll) in handelsüblicher Verpa-
ckung an die im Auftrag genannte Lieferadresse zu liefern. 
Soweit keine Lieferadresse angegeben ist, erfolgt die Liefe-
rung an den Sitz des Auftraggebers. 

5.3 Die beweglichen Güter oder Waren sind verbindlich 
innerhalb der im Auftrag genannten Lieferzeit und an dem 
im Auftrag genannten Lieferdatum zu liefern. Lieferungen 
erfolgen ohne Eigentumsvorbehalt. 

5.4 Der Gefahrübergang erfolgt mit mangelfreier Über-
gabe der beweglichen Güter oder Waren am Lieferort ge-
mäß Ziffer 5.2. 

5.5 Die Verpackung ist vom Auftragnehmer kostenfrei 
zurückzunehmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf 
seine Kosten eine für den Transport erforderliche Versiche-
rung zum vertraglich vereinbarten Lieferort gemäß Ziffer 5.2 
abzuschließen. Das Risiko von Transportschäden trägt der 
Auftragnehmer. 

5.6 Der Auftragnehmer schuldet die Übergabe einer 
gedruckten oder zumindest ausdruckbaren, ausführlichen 
Benutzerdokumentation sowie sonstiger Handbücher in 
deutscher oder, falls nicht vorhanden, in englischer Spra-
che. Der Auftragnehmer leistet unentgeltlichen Ersatz für 
den Fall, dass der Auftraggeber infolge Verlusts, versehent-
licher Löschung oder ähnlicher Ereignisse über keine aktu-
elle Version der vorgenannten Dokumente mehr verfügt. 

5.7 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für eine Zeit von 
5 Jahren ab Gefahrübergang Ersatzteile für die bewegli-
chen Güter oder Waren gegen eine marktübliche Vergütung 
zu liefern. 

5.8 Der Auftragnehmer wird kostenfrei etwaige Ansprü-
che aus einer Herstellergarantie – so weit der Hersteller 
diese allgemein anbietet – auf den Auftraggeber übertra-
gen. Soweit der Auftragnehmer selbst Hersteller der beweg-
lichen Güter oder Waren ist, wird der Auftragnehmer dem 
Auftraggeber kostenfrei eine branchenübliche Herstellerga-
rantie anbieten. 

6 Teilleistung 

6.1 Bei Teilleistungen steht dem Auftraggeber, sofern 
dieser an der Teilleistung kein Interesse hat, Schadenersatz 
statt der ganzen Leistung zu. Die §§ 280 ff. BGB finden An-
wendung. 

6.2 Teilleistungen werden nicht als vertragsgerechte 
Leistung akzeptiert. Die Rücksendung erfolgt auf Kosten 
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des Auftragnehmers. Bis zur Rücksendung lagert die Ware 
auf Gefahr und Kosten des Auftragnehmers. 

7 Grundsätze des Personaleinsatzes 

7.1 Der Auftragnehmer erbringt seine Leistung selb-
ständig oder mit eigenem oder mit fremdem Personal (nach-
folgend „Personal“). 

7.2 Der Auftraggeber ist berechtigt, mit Begründung, 
die per Textform erfolgen kann, den Austausch des vom 
Auftragnehmer eingesetzten Personals zu verlangen, wenn 
dieses wiederholt gegen vertragliche Pflichten verstoßen 
hat oder ein sonstiger wichtiger Grund in der Person des 
eingesetzten Personals vorliegt, der einer Zusammenarbeit 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer entgegensteht. 

7.3 Sofern der Auftragnehmer fremdes Personal (wie 
z.B. Freelancer oder Leiharbeitnehmer) einsetzt, kann der 
Auftraggeber darüber hinaus mit Begründung den Aus-
tausch des fremden Personals verlangen, sofern ein weite-
rer Einsatz für den Auftraggeber nicht zumutbar ist. Der Auf-
tragnehmer stellt als vertragliche Hauptleistungspflicht ei-
genverantwortlich sicher und kontrolliert, dass etwaige von 
ihm eingesetzten externen Fachkräfte oder Subunterneh-
men gemäß den gesetzlichen Regelungen eingesetzt und 
gesteuert werden. Auf Verlangen des Auftraggebers weist 
der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Dokumentation 
der durchgeführten Kontrollen nach und bestätigt die Ord-
nungsgemäßheit in Textform. Inkonsistenzen oder fehlende 
Bestätigungsnachweise berechtigen den Auftraggeber zur 
sofortigen außerordentlichen Kündigung des Auftragsver-
hältnisses. 

7.4 Der Auftragnehmer hat dem Verlangen des Auftrag-
gebers auf Austausch des Personals unverzüglich nachzu-
kommen. Der durch Personalerweiterung oder Personal-
wechsel entstehende Mehraufwand ist vom Auftragnehmer 
zu tragen. 

7.5 Der Auftragnehmer benennt im Einzelvertrag einen 
eigenen Projektleiter als zentralen Ansprechpartner. Dieser 
steuert die gesamte Projektarbeit auf Seiten des Auftrag-
nehmers. Auf der anderen Seite stellt der Auftraggeber ei-
nen eigenen Projektleiter als zentralen Ansprechpartner für 
die gesamte Projektabwicklung zur Verfügung. Dieser steu-
ert die gesamte Projektarbeit auf Seiten des Auftraggebers.  

7.6 In keinem Fall wird das Personal des Auftragneh-
mers in den Betrieb des Auftraggebers eingegliedert. Der 
Auftragnehmer bleibt für dieses Personal im vollen Umfang 
allein verantwortlich. Es findet keine arbeitsteilige Zusam-
menarbeit zwischen dem Personal des Auftraggebers und 
dem Personal des Auftragnehmers statt. Das vom Auftrag-
nehmer eingesetzte Personal wird in die interne Urlaubspla-
nung und Vertreterregelung des Auftraggebers nicht einbe-
zogen. Einsatzzeiträume bzw. Servicezeiten werden aus-
schließlich mit dem vom Auftragnehmer vertraglich benann-
ten Projektleiter vereinbart. Das Personal des Auftragneh-
mers nimmt an internen Besprechungen und Veranstaltun-
gen des Auftraggebers mit firmenspezifischen Inhalten und 
Veranstaltungen (z.B. Referatsrunde, Betriebsfeier) nicht 
teil. Allein möglich ist die Teilnahme an Projekt- und Fach-
besprechungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Konkretisierung der vertraglichen Leistung, der Leis-
tungserbringung oder der Leistungsabnahme stehen. Der 
Auftragnehmer sowie das von ihm eingesetzte Personal 
verwenden eigene Betriebsmittel, soweit nicht ein sachli-
cher Grund die Nutzung der Betriebsmittel des Auftragge-
bers erforderlich macht (z.B. IT-Sicherheit, Datenschutz). 

7.7 Ohne Beteiligung der zuständigen genannten Pro-
jektleiter finden keine projektbezogenen Abstimmungen, 
Anweisungen oder vergleichbare Kommunikation zwischen 

dem im Einsatz befindlichen Personal des Auftragnehmers 
und dem Personal des Auftraggebers statt. Der Auftragneh-
mer hat den Projektleiter des Auftraggebers für verbindliche 
Auskünfte sowie für alle sich aus der Vertragserfüllung er-
gebenden Fragen einzuschalten. Dieser wird unverzüglich 
Auskünfte erteilen und Entscheidungen treffen bzw. kom-
munizieren. Entscheidungen und Auskünfte anderer Perso-
nen sind für den Auftragnehmer und dessen Personal nur 
verbindlich, wenn sie vom Projektleiter des Auftraggebers 
per Textform bestätigt wurden. 

7.8 Bei eventuellen Rügen von Mängeln der Leistung 
des Auftragnehmers ist grundsätzlich allein der Projektleiter 
des Auftragnehmers Ansprechpartner für den Projektleiter 
des Auftraggebers. Gegenüber dem sonstigen Personal 
des Auftragnehmers wird die Leistung des Auftragnehmers 
nicht gerügt. 

7.9 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sämtliches 
von ihm eingesetztes Personal die Regelungen bezüglich 
Vertraulichkeit, Datenschutz, Werkssicherheit, das Merk-
blatt zum Bundesdatenschutzgesetz, den Flyer für Notfälle 
sowie die Informationssicherheitsrichtlinie des Auftragge-
bers zur Kenntnis genommen hat und die Regelungen ent-
sprechend einhält. 

7.10 Auf Wunsch hat der Auftragnehmer den Auftragge-
ber in angemessenem Abstand über den Stand des Pro-
jekts und die Einhaltung der vertraglichen Anforderungen zu 
unterrichten und Zwischenergebnisse mitzuteilen. Darüber 
hinaus kann der Auftraggeber Einsicht in die entsprechen-
den Unterlagen und Auszüge hiervon verlangen. 

8 Personaleinsatz bei Endkunden 

8.1 Sofern der Auftragnehmer im Rahmen dieser Ver-
einbarung Leistungen bei einem Endkunden des Auftragge-
bers erbringt, bleiben der Auftragnehmer und der Auftrag-
geber jeweils für ihr Personal allein verantwortlich. Dies be-
deutet, dass weder das Personal des Auftraggebers noch 
das Personal des Auftragnehmers in den Betrieb des End-
kunden eingegliedert wird. Ferner finden auch hier keine ar-
beitsteilige Zusammenarbeit und keine direkte Kommunika-
tion zwischen dem Personal des Auftragnehmers, des Auf-
traggebers und des Endkunden statt. 

8.2 Jede projektbezogene Abstimmung, Anweisung 
oder vergleichbare Kommunikation mit dem Endkunden fin-
det allein über den zuständigen genannten Projektleiter des 
Auftraggebers statt. Dieser ist sowohl ausschließlicher An-
sprechpartner für den Endkunden als auch für den Projekt-
leiter des Auftragnehmers in Bezug auf die Leistungen, die 
im Rahmen dieser Vereinbarung beim Endkunden des Auf-
traggebers erbracht werden. Im Übrigen gelten obenste-
hende Regelungen der Ziffern 7.5 bis 7.8 sinngemäß. 

9 Mindestlohn 

9.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen Arbeit-
nehmern den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Auf Ver-
langen des Auftraggebers wird der Auftragnehmer diesem 
während der gesamten Vertragslaufzeit bis sechs Monate 
nach Beendigung des vorliegenden Vertragsverhältnisses 
binnen 14 Tagen die Erfüllung dieser Verpflichtung durch 
Vorlage geeigneter Unterlagen (insb. Dokumente nach § 17 
Abs. 1 MiLoG, Unbedenklichkeitsbescheinigung der zustän-
digen Sozialkasse bzw. Urlaubskasse, etc.) nachweisen. 

9.2 Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter (insb. Arbeitnehmer des Auf-
tragnehmers, Auftraggeber des Auftraggebers, Bunde-
sagentur für Arbeit) im Zusammenhang mit der Verletzung 
der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Mindestloh-
nes auf erstes Anfordern frei. 
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9.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, einen etwaigen 
Nachunternehmer in demselben Umfang zur nachweisli-
chen Zahlung des gesetzlichen Mindestlohnes und Freistel-
lung des Auftraggebers zu verpflichten, wie er selbst nach 
den Ziffern 9.1 und 9.2 verpflichtet ist. Falls sich der Nach-
unternehmer seinerseits Nachunternehmer bedient, hat der 
Auftragnehmer sicherzustellen, dass auch sämtliche Nach-
unternehmer entsprechend verpflichtet werden. 

9.4 Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftrag-
geber für sämtliche Ansprüche Dritter, die aus der Verlet-
zung der Verpflichtung zur Zahlung des gesetzlichen Min-
destlohnes durch Nachunternehmer entstehen. 

10 Vergütung 

10.1 Alle Preise verstehen sich in € zzgl. der jeweils gül-
tigen gesetzlichen Umsatzsteuer und inklusive sämtlicher 
Nebenkosten, insbesondere Reisekosten, Reisezeiten, 
Transportkosten und Zöllen. 

10.2 Bei Falsch-, Schlecht- oder Teillieferungen ist der 
Auftraggeber dazu berechtigt, die Zahlung bis zur ord-
nungsgemäßen Erfüllung zu verweigern. 

10.3 Sofern der Auftragnehmer gegenüber dem Auftrag-
geber zur Gewährleistung verpflichtet ist, werden die ver-
traglich geschuldeten Leistungen für die Dauer der Gewähr-
leistungszeit kostenlos erbracht. 

10.4 Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung ist die 
Vergütung jeweils 60 Tage nach Eingang einer prüffähigen 
Rechnung zur Zahlung fällig, grundsätzlich aber erst nach 
Bestätigung des Auftraggebers über die vollständige Erbrin-
gung der vertraglich vom Auftragnehmer geschuldeten 
Leistungen. Die Rechnung hat die Bestellnummer des Auf-
traggebers sowie, falls keine pauschale Vergütung verein-
bart ist, Details zur Leistungserbringung (u.a. Zeit, Ort, In-
halt der Lieferung) zu beinhalten. 

10.5 Bei einer Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Ein-
gang der prüffähigen Rechnung gewährt der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber ein Skonto in Höhe von 3% auf den 
Rechnungsbetrag. 

10.6 Der Auftragnehmer ist nur berechtigt, Zahlungen 
zurückzuhalten oder mit Gegenforderungen aufzurechnen, 
soweit die vom Auftragnehmer geltend gemachten Ansprü-
che aus demselben rechtlichen Verhältnis entweder vom 
Auftraggeber mindestens per Textform anerkannt wurden 
oder eine rechtskräftige Entscheidung in einem Gerichts-
verfahren vorliegt. Die Abtretung von Forderungen des Auf-
tragnehmers gegenüber dem Auftraggeber an Dritte ist aus-
geschlossen. 

10.7 Sollte eine Partei nach den jeweils geltenden ge-
setzlichen Vorgaben verpflichtet sein, Steuern auf die erhal-
tenen Leistungen einzubehalten, so stellt dies keinen Ver-
stoß gegen diesen Vertrag dar und entbindet die Parteien 
nicht von ihren Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Beide 
Parteien haben jeweils das Recht und die Pflicht, Steuern 
in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe einzubehalten 
und abzuführen. Die Parteien unterstützen sich gegenseitig 
in angemessener Weise bei der Beantragung einer Freistel-
lung aufgrund des einschlägigen DBA und nach den Vor-
schriften des Landes. 

11 Verzug 

11.1 Im Falle des Verzugs stehen dem Auftraggeber die 
gesetzlichen Ansprüche zu. Darüber hinaus ist der Auftrag-
geber bei Verzug des Auftragnehmers dazu berechtigt, eine 
Vertragsstrafe von 0,5 % der Gesamtvergütung pro ange-
fangenem Kalendertag des Verzugs zu verlangen. 

11.2 Soweit der Auftragnehmer einen vereinbarten Lie-
fertermin um mehr als 7 Kalendertage überschreitet, ist der 
Auftraggeber unmittelbar zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. 

11.3 Die Vertragsstrafe kann bis zur endgültigen Zah-
lung der Vergütung geltend gemacht werden. 

11.4 Eine vom Auftragnehmer geleistete Vertragsstrafe 
wegen Verzuges wird auf einen weitergehenden Schadens-
ersatzanspruch angerechnet. 

11.5 Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers im 
Falle des Verzuges bleiben unberührt. 

12 Mängel(-rüge) / Gewährleistung 

12.1 § 377 HGB findet dergestalt Anwendung, dass der 
Auftraggeber zu einer Rüge innerhalb einer Woche nach 
Abnahme verpflichtet ist, soweit ein Mangel im Rahmen 
stichprobenartiger Überprüfungen angemessenen Um-
fangs erkennbar war. Sichtbare Transportschäden werden 
unverzüglich, spätestens innerhalb von einer Woche, ange-
zeigt. Eine Zahlung der Vergütung stellt keine Genehmi-
gung der Leistung dar. 

12.2 Dem Auftraggeber stehen die gesetzlichen Ge-
währleistungsansprüche ungekürzt zu. 

12.3 Durch eine Mängelbeseitigung beginnt die Gewähr-
leistungsfrist erneut zu laufen. 

12.4 Der Auftragnehmer hat während der Gewährleis-
tungszeit Mängel unverzüglich zu beseitigen. 

13 Höhere Gewalt 

Ist der Auftragnehmer aufgrund höherer Gewalt (Krieg, Auf-
ruhr, Streik, Aussperrungen, Feuer und Überschwemmun-
gen), nicht in der Lage, die Leistung fristgerecht zu erbrin-
gen, so kann der Auftraggeber wahlweise anstelle der ein-
seitigen Verlängerung der Frist zur vertragsgemäßen Leis-
tungserbringung vom Vertrag zurücktreten. 

14 Haftung 

14.1 Verlangt der Auftraggeber Schadensersatz statt der 
Leistung, entfällt der Erfüllungsanspruch erst mit der Leis-
tung des Schadensersatzes durch den Auftragnehmer. 

14.2 Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

15 Rechte Dritter 

Soweit die vom Auftragnehmer gelieferten beweglichen Gü-
ter oder Waren Rechte Dritter verletzen und diese zumin-
dest leicht fahrlässige Rechtsverletzung auf einer Leistung 
des Auftragnehmers beruht, verpflichtet sich dieser dazu, 
den Auftraggeber von allen daraufhin erhobenen Ansprü-
chen Dritter sowie von allen mit der Rechtsverteidigung ver-
bundenen Kosten einschließlich der Kosten für einen adä-
quaten Lizenzerwerb auf erstes Anfordern freizustellen. 

16 Geheimhaltung 

16.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche ihm 
im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses über den Auftrag-
geber und den Auftrag, gleich ob mündlich, schriftlich, in 
elektronischer oder sonstiger Form, zur Kenntnis gelangten 
Informationen (z.B. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 
Daten, technische und kaufmännische Informationen jeder 
Art) auch über die Dauer des Vertragsverhältnisses hinaus 
geheim zu halten und Stillschweigen darüber zu bewahren. 
Die Informationen sind so aufzubewahren, dass jeglicher 
Missbrauch ausgeschlossen ist. 

16.2 Der Auftragnehmer steht darüber hinaus dafür ein, 
dass seine Mitarbeiter, Berater und sonstigen 
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Erfüllungsgehilfen, welche mit der Vertragsdurchführung 
betraut sind und Informationen nach Ziffer 16.1 erhalten, 
schriftlich zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 

17 Datenschutz und Sicherheit 

17.1 Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle Perso-
nen, die mit der Erfüllung dieses Vertrages betraut sind, die 
gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz beachten 
und nachweislich entsprechend den Regeln zum Daten-
schutz auf die Wahrung des Datengeheimnisses verpflich-
tet sind. 

17.2 Im Falle der Auftragsverarbeitung wird zwischen 
den Vertragsparteien eine gesonderte Vereinbarung ge-
schlossen. 

17.3 Der Auftraggeber erteilt ausdrücklich keine Einwilli-
gung zur Verwendung der Kontaktdaten zu werblichen Zwe-
cken. Eine Weitergabe, Übermittlung oder sonstige Verwer-
tung der Kontaktdaten des Auftraggebers ist ausdrücklich 
untersagt. 

17.4 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ver-
tragserfüllung alle notwendigen Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Informations- und Betriebssicherheit sowie zur 
Qualitätssicherung beim Auftraggeber zu ergreifen. Es gel-
ten die einschlägigen Richtlinien und Merkblätter des Auf-
traggebers, welche dem Auftragnehmer auf dessen Anfor-
derung zur Verfügung gestellt werden. 

17.5 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle sicher-
heitsrelevanten Vorfälle, die die vereinbarten Leistungen 
betreffen, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 
24 Stunden nach deren Kenntnisnahme, an den Service-
Desk der Arvato Systems unter  userhelpdesk@bertels-
mann.de zu melden. Die Meldung muss eine detaillierte 
Beschreibung des Vorfalls, der potenziellen Auswirkungen 
sowie der bereits ergriffenen Maßnahmen enthalten. 

17.6 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, einen Busi-
ness-Continuity-Plan (BCP) zu entwickeln, zu implementie-
ren und regelmäßig zu testen, um die Fortführung der ver-
traglichen Leistungen auch im Falle schwerwiegender Stö-
rungen sicherzustellen. Dieser Plan umfasst Maßnahmen 
zur Wiederherstellung von Diensten, Systemeinsätzen und 
Kommunikationsprotokollen im Falle eines Cyberangriffs 
oder anderer Notfälle. Diese Verpflichtung gilt für den Fall, 
dass der Auftragnehmer Dienstleistungen erbringt, deren 
Ausfall wesentliche Auswirkungen auf die geschäftskriti-
schen Prozesse des Auftraggebers haben könnte. Dazu 
zählen insbesondere IT-Outsourcing, SaaS-Dienste und 
Managed Services. 

18 Versicherung 

18.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, während der 
gesamten Vertragsdauer eine Betriebshaftpflichtversiche-
rung aufrechtzuerhalten, deren Umfang und Höhe seiner 
unter diesem Vertrag bestehenden Haftungsrisiken ange-
messen ist. 

18.2 Auf Aufforderung des Auftraggebers weist der Auf-
tragnehmer den Abschluss und Bestand der Versicherung 
sowie die Zahlung der entsprechenden Prämien nach. 

19 Audit 

19.1 Der Auftraggeber ist berechtig, selbst oder durch ei-
nen beauftragten Dritten, einmal im Jahr ein Audit, nach 
rechtzeitiger Vorankündigung und während der Geschäfts-
zeiten in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers 
zwecks Überprüfung der Einhaltung der vertraglichen Ver-
pflichtungen durch den Auftragnehmer, durchzuführen. 

19.2 Die Vertraulichkeit von Informationen des Auftrag-
nehmers wird gewahrt; angemessene Sicherheitsbestim-
mungen werden berücksichtigt. 

19.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Zugang zu sämt-
lichen Systemen, Büchern, Aufzeichnungen, Geschäftspro-
zessen und Einrichtungen zu gewähren, die der Auftragge-
ber benötigt, um eine ordnungsgemäße und gründliche Prü-
fung durchzuführen. Der Auftragnehmer erbringt die erfor-
derlichen Mitwirkungsleistungen bei einer solchen Prüfung 

20 Compliance 

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben, die von Arvato Systems 
und / oder ihre Kunden einzuhalten sind, sind die nachfol-
genden Regelungen einzuhalten: 

20.1 Ort der Leistungserbringung  

Die Leistungserbringung, insbesondere hinsichtlich der 
Speicherung und Verarbeitung von Daten, wird ausschließ-
lich in und aus Deutschland erfolgen. Mit schriftlicher Zu-
stimmung des Arvato Systems ist der Auftragnehmer be-
rechtigt, die Leistung in und aus anderen Ländern zu erbrin-
gen.  

Eine Änderung des Leistungsorts erfolgt nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Arvato Systems. 

20.2 Weitere Subunternehmer 

Der Unterauftragnehmer setzt weitere Subunternehmer nur 
mit Zustimmung der Arvato Systems ein. Die weiteren Sub-
unternehmer sind konkret zu benennen. Auf Aufforderung 
von Arvato Systems ist der Auftragnehmer verpflichtet, de-
taillierte Informationen über den weiteren Subunternehmer 
und dessen Leistungen zu übermitteln.  

Eine Änderung der Subunternehmer erfolgt nur mit Zustim-
mung der Arvato Systems. 

20.3 Einhaltung regulatorische Vorgaben 

Soweit der Unterauftragnehmer Teil der Leistungskette für 
regulierte Kunden (z.B. Finanzdienstleiter, Bank, Versiche-
rung) ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die regulato-
risch notwendigen Vorgaben einzuhalten.  

Diese Vorgaben finden sich unter (Link) 

Diese Verpflichtung besteht nicht, soweit die Parteien in der 
Beauftragung ausdrücklich schriftlich auf die Anwendung 
der Vorgaben verzichten 

20.4 Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben 

Soweit der Unterauftragnehmer personenbezogenen Daten 
im Auftrag der Arvato Systems (oder einer ihrer Kunden) 
verarbeitet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die daten-
schutzrechtlich notwendigen Vorgaben einzuhalten.  

Diese Vorgaben finden sich unter (Link1) 

Diese Verpflichtung besteht nicht, soweit die Parteien in der 
Beauftragung ausdrücklich schriftlich auf die Anwendung 
der Vorgaben verzichten.  

20.5 Auditrecht 

Der Unterauftragnehmer berechtigt Arvato Systems und 
seine Kunden, die Leistungen und deren Erbringung ange-
messen zu auditieren.    
 

21 Schlussbestimmungen 

21.1 Diese Vereinbarung kann nur mit per Textform mit-
tels elektronischer Signatur (gemäß eIDAS-Anforderungen) 
erfolgten Zustimmung der anderen Partei auf Dritte 
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übertragen werden. Auf Seiten des Auftraggebers sind 
Dritte im Sinne dieser Klausel nicht die mit der Bertelsmann 
SE & Co. KGaA, Gütersloh, konzernverbunden Unterneh-
men (§§ 15 ff. AktG) sowie die Bertelsmann SE & Co. 
KGaA, selbst. 

21.2 Der Auftragnehmer ist nicht dazu berechtigt, den 
Auftraggeber, Details über den Auftrag oder den Endkun-
den des Auftraggebers ohne dessen ausdrückliche erfolgte 
Zustimmung als Referenz zu benennen. 

21.3 Die in diesen Vertragsbedingungen genannten Ver-
tragsstrafen dürfen 5% des Gesamtauftragswertes insge-
samt nicht überschreiten. 

21.4 Der Auftragnehmer erkennt die Regelungen des 
‚Supplier Code of Conduct‘ der Bertelsmann SE & Co. 
KGaA an und verpflichtet sich, in Übereinstimmung mit die-
sen zu handeln. Auffindbar ist dieser Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner unter www.bertelsmann.de/unterneh-
men/grundwerte/compliance/geschaeftspartner/. 

21.5 Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung die-
ses Vertrages bedürfen mindestens der Textform mittels 
elektronischer Signatur (gemäß eIDAS-Anforderungen). 
Das bedeutet, dass ein E-Mailformat diese Anforderungen 
nicht erfüllt. Gleiches gilt für die Aufhebung des Schriftfor-
merfordernisses. Sämtliche Gestaltungsrechte sind stets 
mit einer mindestens eIDAS konformen Signaturvariante 
geltend zu machen. 

21.6 Der Bestand dieses Vertrages wird nicht durch die 
Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen oder durch Rege-
lungslücken berührt. Eine unwirksame Bestimmung oder 
eine Regelungslücke ist durch eine gültige Bestimmung zu 
ersetzen bzw. auszufüllen, die dem Sinn und Zweck der 
weggefallenen Bestimmung oder der übrigen Regelungen 
dieses Vertrags weitestgehend entspricht. 

21.7 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesem Vertrag ist 
das für den Auftraggeber sachlich und örtlich zuständige 
Gericht. 

 

http://www.bertelsmann.de/unternehmen/grundwerte/compliance/geschaeftspartner/
http://www.bertelsmann.de/unternehmen/grundwerte/compliance/geschaeftspartner/

